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Antrag 

der Abgeordneten Martin Hagen, Albert Duin, Julika Sandt, Alexander Muthmann, 
Matthias Fischbach und Fraktion (FDP) 

Faire Wettbewerbsbedingungen in der Tourismusbranche: Wellness-Urlaub in 
Bayern ermöglichen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Der Landtag stellt fest: 

In Bayerns Nachbarland Österreich sind die Wellnessbereiche von Hotels bereits geöff-
net. Überall gelten dabei eingeschränkte Kapazitäten, Hygienekonzepte und Mindest-
abstände. In Bayern bleiben die betriebseigenen Schwimmbäder, Saunen und Well-
nessbereiche nach wie vor geschlossen, obwohl es etwa für Freibäder und Fitnessstu-
dios mittlerweile eine Öffnungsperspektive zum 8. Juni 2020 gibt. Ab dem 15. Juni 2020 
wird die Grenze zu Österreich wieder vollständig geöffnet. Für die bayerische Touris-
muswirtschaft besteht ab diesem Zeitpunkt das Problem, dass viele Urlauber aufgrund 
des besseren Angebots lieber die Fahrt über die Grenze ins Nachbarland auf sich neh-
men und dort die Hotels nutzen werden, als Urlaub in Bayern zu machen. Die derzeitige 
Regelung stellt somit einen massiven Wettbewerbsnachteil für die bayerische Touris-
musbranche dar.  

Der entscheidende Bestandteil aller Schutzkonzepte in Hotels und sonstigen Unterkünf-
ten ist die Einhaltung eines Mindestabstands zwischen Personen in allen Räumen ein-
schließlich der sanitären Einrichtungen. Ziel ist, dass der Kontakt zwischen den Gästen, 
aber auch zwischen Gästen und Personal, auf das Nötige reduziert wird. Dies ist im 
Wellnessbereich genauso möglich wie in Schwimmbädern, in Saunen und in allen an-
deren Räumen sowie im gastronomischen und allgemeinen Service.  

Die Staatsregierung wird daher aufgefordert, auch in Bayern ab dem 8. Juni 2020 bei 
Vorliegen eines schlüssigen Hygienekonzepts mit entsprechenden Mindestabständen 
die Öffnung betriebseigener Schwimmbäder, Saunen und Wellnessbereiche in Hotels 
und Unterkünften jeglicher Art wieder zu erlauben.  

 

Begründung: 

Ab dem Pfingstwochenende, also vom 30. Mai 2020 an, dürfen Hotels und andere Un-
terkünfte wieder Touristen aufnehmen. Gleiches gilt für Campingplätze. Parallel dazu 
öffnen auch andere touristische Angebote wie Freizeitparks, die Seenschifffahrt oder 
Seilbahnen. Dabei gelten für Hotels strenge Hygieneauflagen. Freibäder dürfen ab dem 
8. Juni 2020 wieder öffnen. Betriebseigene Wellnessbereiche, Saunen und Schwimm-
bäder müssen jedoch geschlossen bleiben.  

Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass das entscheidende Kriterium zur Ein-
dämmung der Corona-Pandemie die Einhaltung von Schutzvorkehrungen ist. Ebenso 
haben die vergangenen Wochen gezeigt, dass sich Bayerns Bürger eigenverantwortlich 
an die Auflagen halten und damit den entscheidenden Beitrag zur positiven Gesamt-
entwicklung geleistet haben. Eine zügige Öffnung von betriebseigenen Wellnessberei-
chen ist daher mit entsprechenden Hygienekonzepten auf jeden Fall verantwortbar. Da-
mit wird ein grenzüberschreitender fairer Wettbewerb in der Tourismusbranche ermög-
licht. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Gesundheit und Pflege 

Antrag der Abgeordneten Martin Hagen, Albert Duin, Julika Sandt u.a. und 
Fraktion (FDP) 
Drs. 18/8094 

Faire Wettbewerbsbedingungen in der Tourismusbranche: Wellness-Urlaub in 
Bayern ermöglichen 

I. Beschlussempfehlung: 

Der Antrag wird für erledigt erklärt. 

Berichterstatter: Dr. Dominik Spitzer 
Mitberichterstatter: Helmut Radlmeier 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Gesundheit und Pflege federführend zu-
gewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 31. Sitzung am 16. Juni 
2020 beraten und für e r l e d i g t  erklärt. 

Bernhard Seidenath 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Martin Hagen, Albert Duin, Julika Sandt, Alexander 
Muthmann, Matthias Fischbach und Fraktion (FDP) 

Drs. 18/8094, 18/8312 

Faire Wettbewerbsbedingungen in der Tourismusbranche: Wellness-Urlaub in 
Bayern ermöglichen 

Der Antrag mit der Drucksachennummer 18/8094 wird für erledigt erklärt. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Dritter Vizepräsident Alexander Hold



Dritter Vizepräsident Alexander Hold: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 4 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden, sowie über Anträge, die für erledigt erklärt wurden (s. Anlagen 

3 und 4)

Zunächst kommen wir wie üblich zur Abstimmung über die in der Liste in Anlage 1 zur 

Tagesordnung enthaltenen Anträge, die gemäß § 59 Absatz 7 der Geschäftsordnung 

nicht einzeln beraten werden. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit 

den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Liste in Anlage 1 zur Tages

ordnung.

(Siehe Anlage 3)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Dann ist das einstim

mig so beschlossen. Frage an die fraktionslosen Abgeordneten Swoboda und Plenk – 

es ist nur der Herr Swoboda gerade da: Sind Sie so weit auch einverstanden? – Dann 

übernimmt der Landtag diese Voten.

(Zurufe)

Entschuldigung, welchem Votum wollen Sie sich anschließen?

(Raimund Swoboda (fraktionslos): Enthaltung!)

Enthaltung? – Ja. Dann übernimmt damit der Landtag bei einer Enthaltung diese 

Voten.

Wir kommen nun zur Abstimmung über die in der Liste in Anlage 2 zur Tagesordnung 

enthaltenen Anträge, über die ebenfalls gemäß § 59 Absatz 7 der Geschäftsordnung 

Protokollauszug
69. Plenum, 27.01.2021 Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode 1

descendant::redner[beitrag/@typ='Aufruf TOP']/@link


nicht einzeln beraten wird. Diese Anträge wurden im Laufe der Ausschussberatungen 

für erledigt erklärt.

(Siehe Anlage 4)

Wer damit einverstanden ist, dass die in der Anlage 2 zur Tagesordnung enthaltenen 

Anträge für erledigt erklärt werden, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, FREIE WÄHLER, CSU, FDP und AfD. Dann auch 

hier die Frage an den fraktionslosen Abgeordneten Swoboda. – Auch hier Enthaltung. 

– Dann sind die Anträge aus der Liste in Anlage 2 zur Tagesordnung damit für erledigt 

erklärt.
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